
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
der Sartorius Aktiengesellschaft

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2009

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

5. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Anpassung 
an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010
sowie des Prüfers für den Halbjahresfinanzbericht 2010

7. Abstimmung über das Vergütungssystem für Mitglieder des Vorstands

die von der Sartorius AG benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Henriette Meyer und Frau Marina Ciottariello, beide Göttingen, je einzeln mit dem Recht
zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Sartorius AG am 21. April 2010 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß
meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Erteilen Sie in diesem Fall bitte zu den nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung, bei denen Ihr Votum vom Vorschlag der Verwaltung
abweicht. Soweit Sie keines der nachfolgenden Felder ankreuzen, stimmen Sie für den betreffenden Vorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesord-
nungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Doppel-Markierungen werden als Enthaltungen gewertet.
(Bitte zum Ausfüllen und Unterzeichnen einen schwarzen oder blauen Stift verwenden.)

Tagesordnungspunkte NEIN ENTHALTUNG

HV 2010

Ort, Datum Unterschrift(en)
Bitte unterzeichnen.

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an:
Telefonnummer

VOLLMACHT

Eintrittskarten-Nummer: 

Anzahl Stückaktien:

Ich/Wir bevollmächtige(n) 

Vorname Depotinhaber Name Depotinhaber

Postleitzahl Depotinhaber Wohnort Depotinhaber

Wichtiger Hinweis: Das unten stehende Formular kann ausschließlich von Stammaktionären ausgefüllt werden, 
da die Vorzugsaktien kein Stimmrecht besitzen. 



Wichtige Hinweise

Vollmacht für die und Weisungen zur Stimmrechtsvertretung an die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten und auch keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Haupt-
versammlung bevollmächtigen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft an. 

Hierzu können Sie die Vorderseite dieses Schreibens verwenden. Wenn Sie diesen Service nutzen möchten, senden Sie bitte das ausge-
füllte und unterschriebene Formular bis spätestens 20. April 2010 eingehend:

- per Post an:
Sartorius AG, c/o Haubrok Corporate Events GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München

oder

- per Fax an: +49 089 21027 289

oder

- per E-Mail an: meldedaten@haubrok-ce.de

Weitere Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung

Formulare zur Stimmrechtserteilung (einschließlich zur Vollmachts- und Weisungserteilung an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsver-
treter) sind jeder Eintrittskarte auf deren Vorder- bzw. Rückseite beigefügt. Sie stehen zudem im Internet unter der Adresse
www.sartorius.com/hauptversammlung zur Verfügung.

Auch nach Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der
Hauptversammlung berechtigt. Die persönliche Anmeldung durch den Aktionär oder einen bevollmächtigten Dritten an den Anmeldeschaltern in
der Lokhalle Göttingen zur Hauptversammlung am 21. April 2010 gilt nicht automatisch als Widerruf der an die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht und Weisungen. In diesem Fall bedarf es des Widerrufs der Vollmacht in Textform.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie ggf. im Internet unter www.sartorius.com/hauptversammlung
einsehen.

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf eine Ablehnung des jeweiligen Vorschlags der Verwaltung gerichtet ist, können Sie sich
anschließen, indem Sie eine Abstimmungsweisung entgegen dem Verwaltungsvorschlag erteilen.

Bitte beachten Sie, dass die von der Sartorius AG benannten Stimmrechtsvertreter ausschließlich zur weisungsgebundenen Ausübung des
Stimmrechts bestellt sind. Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von
Erklärungen stehen die Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung. Auch an einer Abstimmung über weitergehende Gegenanträge und sonstige
während der Hauptversammlung gestellte Anträge können die Stimmrechtsvertreter nicht teilnehmen. Sie werden sich in diesen Fällen der
Stimme enthalten. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, ist das Stimmrecht durch
Sie persönlich oder einen bevollmächtigten Dritten (nicht Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) auszuüben.


